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Gemeinderatsbeschlüsse 

 

 

 

Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 10. April 2017 folgende Ersatzwahlen durchgeführt 

und Beschlüsse gefasst: 

 

1. Für den Rest der Amtsdauer 2014-2018 sind gewählt: 

- Volkan Dogu (CVP), als 3. Stimmenzähler 

- Lukas Wiederkehr (CVP), als Mitglied der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommis-

sion 

- Monika Greter (CVP), als Mitglied der Raumplanungskommission sowie als Delegierte in 

den Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen 

- Markus Siegrist (SVP) als Mitglied der Bürgerrechtskommission 

2. Die Interpellation der SVP/BFPW-Fraktion, vom 22. November 2016, betreffend Stromver-

brauch und Kosteneinsparung, wird zur Beantwortung an den Stadtrat überwiesen. 

3. Die Interpellation von Christina Zurfluh, SVP, Charlotte Baer, SVP, Marc Lütolf, CVP, Chris-

tian Nufer, FDP und Michael Weiss, GLP, vom 1. Dezember 2016, betreffend Gerbeplatz 

mit unterirdischem -, Weinrebe mit ober-/unterirdischem automatischem Park System, wird 

zur Beantwortung an den Stadtrat überwiesen. 

4. Das Postulat der CVP-Fraktion, vom 20. Dezember 2016, betreffend Begabtenförderung 

und Schulsozialarbeit der Primarschule erneuern, wird zur Beantwortung an den Stadtrat 

überwiesen. 

5. Die Interpellation des BFPW, vom 7. Februar 2017, betreffend Rendite der Liegenschaften 

im Finanzvermögen, wird zur Beantwortung an den Stadtrat überwiesen. 

6. Die Interpellation der FDP-Fraktion, vom 28. Februar 2017, zur Verbesserung der Standort-

förderung in Wädenswil, wird zur Beantwortung an den Stadtrat überwiesen. 

7. Die Interpellation der Fraktion der Grünen, vom 21. November 2016, überwiesen am 23. 

Januar 2017, betreffend Aufwertung Seegüetli, wird als erledigt abgeschrieben. 

8. Das Postulat der Fraktion der Grünen, vom 9. Februar 2016, überwiesen am 11. April 2016, 

betreffend Steigerung der Energieholznutzung, wird als erledigt abgeschrieben. 

9. Folgenden Personen wurde das Wädenswiler Bürgerrecht erteilt, vorbehältlich der Geneh-

migung durch Bund und Kanton: 

- ALLEN geb. Biel Ingrid Elisabeth, geb. 1954, deutsche Staatsangehörige 

- BIRCH geb. Cooper Susie, geb. 1964, und ihrer Tochter Tehya Francesca, geb. 2000, 

beide britische Staatsangehörige 

- CARRETTA Giuseppe Antonio, geb. 1952, italienischer Staatsangehöriger 
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- CARRO LATA Jesus Luis, geb. 1960, spanischer Staatsangehöriger 

- DEMIRYÜREK geb. Yeni Sermin, geb. 1972, türkische Staatsangehörige 

- IVANUŠ Drago, geb. 1953, mit seiner Ehefrau Ljubica geb. Kanceljak, geb. 1951, beide 

kroatische Staatsangehörige 

- KÜSTNER Timo Bernd, geb. 1972, deutscher Staatsangehöriger 

 

Stimmrechtsrekurs 

Gegen diese Beschlüsse kann gestützt auf § 151 a Gemeindegesetz wegen Verletzung der po-

litischen Rechte sowie Vorschriften über ihre Ausübung innert 5 Tagen von dieser Veröffentli-

chung an gerechnet, schriftlich Rekurs beim Bezirksrat Horgen erhoben werden.  

 

Gemeindebeschwerde 

Gegen diese Beschlüsse kann gestützt auf § 151 Gemeindegesetz (Verstoss gegen übergeord-

netes Recht, Überschreitung der Gemeindezwecke oder Unbilligkeit) innert 30 Tagen von dieser 

Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Beschwerde beim Bezirksrat Horgen eingereicht wer-

den. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen.  

 

Gemeinderat 

Angelo Minutella, Präsident 

Esther Ramirez, Ratssekretärin 

Hinweise für die Publikation 

 

Amtliche Publikation in der  

 Zürichsee-Zeitung  am Donnerstag, 13. April 2017 
 
 
 
 

Wädenswil, 11. April 2017 Esther Ramirez, 044 789 72 06 


